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Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen
Ribnitz-Damgarten

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung des Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V,

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs l.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HgrG im Ge-

schäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG IVI-V haben wir in

dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte

bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-

betriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung

der Abschfussprüfung nach § 53 HgrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 1 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragen-

kreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass ge-

ben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der

gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Rostock, 18. Oktober 2021

Norbert Kfamt
Wirtschaftsprüfer

WIKOM AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450 n.F.).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts be-

darf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses

und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Uber-

setzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer ärneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestäti-

gungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Rostock. 18. Oktober 2021
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Norbert Klamt
Wirtschaftsprüfer

WIKOMAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Anlage 1

Bilanz zum 31. Dezember 2020
der

Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen Ribnitz-Damgarten
Ribnitz-Damgarten

31351/2020  

AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € €

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € €

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögens-
gegenstände

Entgeltlich erworbene Software 37.741,00 3,00

II. Sachanlagen

1. Fahrzeuge 3.736.779,00 3.205.166,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen 177.591,00 3.914.370,00 183.318,00

3.952.111,00 3.388.487,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

Vorräte 12.597,04 12.606,96

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 4.190.625,49 4.689.467,80

2. sonstige Vermögensgegenstände 247.141,33 4.437.766,82 870.378,93

III. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten 4.283.233,79 203.574,06

8.733.597,65 5.776.027,75

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.068,40 5.852,66

A. Eigenkapital

I. Rücklagen 2.411.461,02 2.411.461,02

II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag) 3.321.192,92 256.968,53-

III. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) 2.871.192,92- 3.578.161,45
2.861.461,02 5.732.653,94

B. Sonderposten aus Zuschüssen und 
Spenden zur Finanzierung des 
Sachanlagevermögens 7.356,00 15.331,00

C. Rückstellungen

sonstige Rückstellungen 7.242.456,59 188.800,87

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten 2.224.505,45 2.634.219,14

2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen 279.647,74 519.676,45

3. sonstige Verbindlichkeiten 78.350,25 2.582.503,44 79.686,01

12.693.777,05 9.170.367,41 12.693.777,05 9.170.367,41



Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

der
Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

31351/2020  

Geschäftsjahr Vorjahr
€ € T€

1. Erträge aus Leistungen 28.394.660,79 29.232

2. Personalkostenerstattung 157.296,66 95

3. sonstige betriebliche Erträge 47.600,24 624

4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -3.963.134,84 -3.651
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Al-

tersversorgung und für Unterstützung -826.937,84 -4.790.072,68 -865

5. Kfz-Aufwand -368.336,82 -336

6. Gebäudeaufwendungen -476.545,98 -369

7. Sanitätsmaterial -234.952,58 -154

8. Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf -317.548,27 -300

Zwischenergebnis 22.412.101,36 24.276

9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 7.975,00 8

10. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögenswerte und Sachan-

lagen ohne Kraftfahrzeuge -77.440,59 -82
b) auf Kraftfahrzeuge einschließlich Leasing -1.179.020,52 -1.256.461,11 -1.042

11. sonstige betriebliche Aufwendungen -23.998.470,66 -19.535

Zwischenergebnis -2.834.855,41 3.625

12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 59,91 0

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -36.397,42 -47

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -2.871.192,92 3.578

15. Jahresfehlbetrag (Vj. Jahresüberschuss) 2.871.192,92 -3.578



Anlage 3
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Eigenbetrieb Rettungdienst des Landreises Vorpommern-Rügen, Ribnitz-Damgarten
Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020 2020 2019

TEUR TEUR

Periodenergebnis -2.871,2 3.578,2

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 1.256,5 1.124,1

Auflösung auf Sonderposten zum Anlagevermögen -8,0 -8,0

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,0 0,0

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) 0,0 0,0

Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und
Leis tun gen sowie anderer Aktiva

    1.120,6 -2.637,0

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen 7.053,7 4,0

Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-
gen sowie an derer Passiva -241,4 -609,4
Zinsaufwendungen (+)/Zinserträge (-) 36,4 47,0

Mittelabfluss / Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 6.346,6 1.498,9
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und
des immateriellen Anlagevermögens 0,0 0,0

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immate-
rielle Anla ge vermögen

-1.820,9 -1.087,3

Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen 0,0 0,0

Zinseinzahlungen (+) 0,0 0,0

Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -1.820,9 -1.087,3

Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten 610,2 776,9

Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten -1.019,9 -939,6

Zinsauszahlungen (-) -36,4 -47,0

Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -446,1 -209,7

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 4.079,6 201,9

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 203,6 1,7

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 4.283,2 203,6
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Anhang 
für das Geschäftsjahr 2020 

1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Firma: Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen 

Sitz: Ribnitz-Damgarten 

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde entsprechend den Anforderungen der 

Rettungsdienst-Buchführungsverordnung sowie den Anforderungen der Eigenbetriebsverordnung 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Verbindung mit den ergänzenden Vorschriften des 

Dritten Buches des Handelsgesetzbuches aufgestellt. 

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb einen wirtschaftlichen Überschuss von T€ 4.203,2 (vor der 

Bildung der Rückstellung für Entgeltausgleiche) erzielt. Die Überschüsse der vorangegangenen 

Wirtschaftsjahre und des laufenden Jahres wurden (bis auf die vorgesehene 

Eigenkapitalverzinsung für 2020) den sonstigen Rückstellungen zugeführt (T€ 168,0), woraus der 

Jahresfehlbetrag von T€ 2.871,2 resultiert. Damit wird von der bis einschließlich 2019 gewählten 

Bilanzierungsmethode abgewichen, nach der positive Jahresergebnisse abzüglich der jeweils im 

Folgejahr vorgenommenen Ergebnisverwendung in die Folgejahre vorgetragen wurden. Nähere 

Informationen zu diesem Sachverhalt haben wir im Lagebericht dargestellt. Eine Vergleichbarkeit 

zu den Vorjahreszahlen ist damit nur eingeschränkt möglich. 

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde auf Grundlage der Bestimmungen der EigVO 

unter Berücksichtigung der Bilanzierungsvorschriften der Rettungsdienstbuchführungsverordnung 

(RDBuchfVO) und den danach anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften des HGB 

aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des 

Anlagennachweises als Bestandteil des Jahresabschlusses (§ 5 RDBuchfVO) 

erfolgte aufgrund der RDBuchfVO sowie der Anlagen zur EigVO. 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sacheinlagen sind mit den Anschaffungskosten 

einschließlich Anschaffungsnebenkosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, 

bewertet. 
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Abschreibungen wurden aufgrund der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Diese 

betragen bei den Fahrzeugen zwei bis sechs Jahre sowie bei den Einrichtungen und Ausstattungen 

drei bis 13 Jahre. 

Selbständig nutzbare Anlagegüter, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten über 500,00 € 

aber nicht mehr als 1.000,00 € betragen, werden in einen Sammelposten eingestellt und über fünf 

Jahre abgeschrieben. 

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. 

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit ihren Anschaffungskosten angesetzt. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert 

angesetzt. 

Bei Forderungen sind erkennbare Risiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. 

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt. 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Bestimmungen des § 250 HGB gebildet. 

Als Rücklagen sind nach § 6 Absatz 3 RDBuchfVO in dem Jahresabschluss oder dem 

Gewinnvortrag zweckgebunden gebildete Posten auszuweisen. In die Rücklagen sind auch 

sonstige Einlagen des Rechtsträgers einzustellen, die dem Betriebszweig Rettungsdienst nicht auf 

Dauer zur Verfügung stehen. 

Beiträge Dritter zur Anschaffung von Gegenständen des Sachanlagevermögens werden als 

Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer hinweg 

aufgelöst. 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verpflichtungen. Sie wurden in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet. Der 

Ausweis erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag. 

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert worden. 
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4. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 zum Anhang beigefügten 

Anlagenspiegel zu entnehmen. 

Einzelheiten zu den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten sind der Forderungsübersicht (Anlage 2 

zum Anhang) bzw. der Verbindlichkeitenübersicht (Anlage 3 zum Anhang) zu entnehmen.  

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen resultieren aus erbrachten Rettungstransport-

leistungen sowie Krankentransportfahrten und Notarztleistungen. 

Die sonstigen Rückstellungen betragen T€ 70,0, die Rückstellungen für Urlaubsverpflichtungen 

umfassen T€ 83,6, die für Prüfungs- und Abschlusskosten T€ 14,8. 

Verbürgte Verbindlichkeiten oder übernommene Garantien und sonstige Gewährleistungen 

inklusive Patronatserklärungen von Seiten des Landkreises Vorpommern-Rügen sind nicht 

vorhanden. Auch liegen keine Tatbestände vor, die zur Durchgriffshaftung des Landkreises als 

Träger des Eigenbetriebes führen können.  

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag gemäß § 251 HGB nicht. 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen zum Bilanzstichtag ergeben sich aus Mietverträgen in Höhe 

von T€ 325,0. 

Gegenstand der Mietverträge ist die Nutzung geeigneter Objekte als Rettungswachen mit einer 

Nutzungsdauer von mindestens 5 Jahren. 

5. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erträge aus Leistungen wurden in Höhe von T€ 28.394,6 (im Vorjahr T€ 29.232) abgerechnet. 

Die Erträge aus Leistungen resultieren aus der Abrechnung der durchgeführten Rettungsdienst- 

einsätze bei den Kostenträgern (Krankenkassen). Den Abrechnungen liegen vertragliche 

Beziehungen mit den Kostenträgern zugrunde. 

Der Eigenbetrieb erhielt Personalkostenerstattungen in Höhe von T€ 157,3 (im Vorjahr T€ 95). 
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Im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 

T€ 47,6 erzielt.  

Der Personalaufwand in Höhe von T€ 4.790,1 setzt sich aus Löhnen und Gehältern von 

T€ 3.963,1 sowie von Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung von T€ 826,9 

zusammen. 

Die Aufwendungen für den Verwaltungs- und Wirtschaftsbedarf in Höhe von T€ 317,5 betreffen 

Buchführungskosten, Telefon und Porto, Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten, 

Versicherungen, Kosten für spezielle Ausstattungen, Serviceleistungen und Ausrüstungen, 

Ausgaben für Anschaffung und Reinigung von Schutzbekleidung, Untersuchungskosten 

(Arbeitsmedizin) sowie übrige Büro- und Verwaltungsausgaben. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von T€ 23.998,5 umfassen Honorare und Vergütungen 

der Notärzte sowie die Vergütungen an die Leistungserbringer ASB, DRK, JUH, DLRG und an die 

Leitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen, die mit den Leistungserbringern in dieser Höhe für 

das Wirtschaftsjahr vereinbart wurden. 

Es sind keine wesentlichen außerordentlichen Erträge/Aufwendungen im Geschäftsjahr enthalten. 

Die Zinsaufwendungen von T€ 36,4 betreffen die Finanzierung von Fahrzeugen und den 

Betriebsmittelkredit. 

Im Jahr 2020 hat der Eigenbetrieb einen Überschuss von T€ 4.203,2 (im Vorjahr T€ 3.578) vor 

Bildung der Rückstellung für Entgeltminderungen für Vorjahre und das laufende Jahr erwirtschaftet. 

Aufgrund der Rückstellungsbildung ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von T€ 2.871,2. Nähere 

Erläuterungen finden sich im Lagebericht.  

Diese Vorgehensweise ermöglicht in den kommenden Jahren eine bessere Darstellung der 

wirtschaftlichen Entwicklung des Eigenbetriebes ohne die Verzerrungen durch das 

Kostendeckungsprinzip. 
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6. Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag am 31.12.2020 waren 73 Mitarbeiter (Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, 

Rettungssanitäter, kaufmännischer Bereich sowie Betriebsleitung) und 8 Auszubildende 

beschäftigt. 

Durchschnittliche 
Köpfe 

Notfallsanitäter 
Rettungsassistenten 

37 
21 

Rettungssanitäter 8 
Notarzt/Ärztlicher Leiter Rettungsdienst 2 
kaufmännischer Bereich, Betriebsleitung 
Auszubildende 

6 
8 

78,5 

Als Betriebsleiter wurde am 22.02.2011 Herr Steffen Allbrecht bestellt. 

Die Bezüge inkl. Arbeitgeberanteile der Betriebsleitung betrugen in 2020 T€ 87,2 für den 

Betriebsleiter und T€ 85,2 für den Stellvertreter. 

Folgende Mitglieder und stellvertretende Mitglieder wurden vom Kreistag in den Kreisausschuss 
gewählt: 

Vorsitzender seit 
Dr. Stefan Kerth 24.06.2019 

Mitglieder seit Stellvertreter seit 
Benjamin Heinke 22.02.2021 Wenke Brüdgam 24.06.2019 
Dr. Carmen Kannengießer 24.06.2019 Uwe Dalski 24.06.2019 
Kristine Kasten 24.06.2019 Stefan Giese 24.06.2019 
Frank Kracht 24.06.2019 Harry Glawe 24.06.2019 
Helmut Krüger 24.06.2019 Hendrik Lastovka 24.06.2019 
Andreas Kuhn 24.06.2019 Dirk Niehaus 24.06.2019 
Philipp Laars 24.06.2019 Michael Philippen 24.06.2019 
Christiane Latendorf 24.06.2019 Julia Präkel 24.06.2019 
Gerd Scharmberg 24.06.2019 Sylvia Schiefler 24.06.2019 
Norbert Thomas 24.06.2019 Maximilian Schwarz 24.06.2019 
Prof. Dr. Ludwig Wetenkamp 24.06.2019 Norbert Schöler 24.06.2019 
Dr. Ronald Zabel 24.06.2019 

Bzgl. der Mitglieder Kreisausschusses wird versichert, dass keinerlei geschäftliche Beziehungen 

mit dem Eigenbetrieb bestehen. 
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Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt € 10.552,00 zzgl. USt. Hierfür wurden 

ausschließlich Abschlussprüfungsleistungen erbracht. 

7. Nachtragsbericht

Ein Ereignis nach dem Bilanzstichtag von besonderer Bedeutung besteht nicht. Auf die 

Auswirkungen durch das Coronavirus und der sprunghaften Ausweitung der SARS-Cov-2-Infektion 

seit dem Januar 2020 verweisen wir insoweit auf die Ausführungen im Prognosebericht des 

Lageberichtes. 

Ribnitz-Damgarten, 18. Oktober 2021 

Steffen Albrecht 
Betriebsleiter 

gez. Steffen Albrecht



01.01.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 01.01.2020 Zugänge Abgänge 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2019
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Entgeltlich erworbene Software 11.703,65 € 40.330,78 € 981,75 € 51.052,68 € 11.700,65 € 2.591,78 € 980,75 € 13.311,68 € 37.741,00 € 3,00 €

11.703,65 € 40.330,78 € 981,75 € 51.052,68 € 11.700,65 € 2.591,78 € 980,75 € 13.311,68 € 37.741,00 € 3,00 €
SACHANLAGEN
Fahrzeuge 6.995.101,23 € 1.715.490,14 € 107.356,41 € 8.603.234,96 € 3.789.936,23 € 1.183.874,14 € 107.353,41 € 4.866.456,96 € 3.736.778,00 € 3.205.166,00 €
Einrichtungen und Ausstattungen 636.387,11 € 65.057,44 € 17.730,20 € 683.714,35 € 453.069,11 € 69.995,19 € 16.940,95 € 506.123,35 € 177.591,00 € 183.318,00 €

7.631.488,34 € 1.780.547,58 € 125.086,61 € 9.286.949,31 € 4.243.005,34 € 1.253.869,33 € 124.294,36 € 5.372.580,31 € 3.914.369,00 € 3.388.484,00 €
7.643.191,99 € 1.820.878,36 € 126.068,36 € 9.338.001,99 € 4.254.705,99 € 1.256.461,11 € 125.275,11 € 5.385.891,99 € 3.952.110,00 € 3.388.487,00 €

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLKOSTEN

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

KUMULIERTE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE

Anlage 1 zum Anhang 



Die Forderungen gliedern sich wie folgt:

bis zu mehr als
einem Jahr  ein Jahr

EUR EUR EUR

1. Forderungen aus Leistungen 4.190.625,49 4.190.625,49 0,00
2. Forderungen gegen den Landkreis 0,00 0,00 0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 247.141,33 245.443,56 1.697,77

4.437.766,82 4.436.069,05 1.697,77

Restlaufzeit

gesamt

Anlage 2 zum Anhang



Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

bis zu zwischen 1 mehr als
einem Jahr und 5 Jahren  5 Jahre

EUR EUR EUR EUR

1. Verbindlichkeiten aus Krediten 2.224.505,45 904.654,72 1.319.850,73 0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen 279.647,74 279.647,74 0,00 0,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten 78.350,25 78.350,25 0,00 0,00

- davon aus Steuern: 0,00 0,00 0,00 0,00
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 0,00 0,00 0,00

2.582.503,44 1.262.652,71 1.319.850,73 0,00

Restlaufzeit

gesamt

Anlage 3 zum Anhang
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Lagebericht 
für das Geschäftsjahr 2020 

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst nimmt ausschließlich die hoheitliche Aufgabe der Organisation 
und Durchführung des bodengebundenen öffentlichen Rettungsdienstes (Notfallrettung und qua-
lifizierter Krankentransport) im Gebiet des Landkreises Vorpommern-Rügen nach Maßgabe des 
Rettungsdienstgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (RDG M-V) vom 9. Februar 2015 (GVOBl. 
Mecklenburg-Vorpommern 2015, S. 50) wahr. Er ist vollständig durch Entgelte, die vertraglich mit 
den Sozialleistungsträgern (Krankenkassen) vereinbart werden, finanziert. 

Die Angelegenheiten des Rettungsdienstes werden von der Betriebsleitung sowie von Kreisaus-
schuss und Kreistag wahrgenommen. 

Der Eigenbetrieb betreibt in Abstimmung mit den Kostenträgern zur Absicherung des Rettungs-
dienstes Rettungs- bzw. Notarztwachen in Barth, Bad Sülze, Dierhagen, Ribnitz-Damgarten und 
Stralsund. 

Weitere Rettungs- und Notarztwachen werden im Landkreis Vorpommern-Rügen im Auftrag des 
Landkreises durch die Leistungserbringer DRK KV Nordvorpommern e.V. (in Bartmannshagen, 
Grimmen, Grammendorf, Miltzow und Richtenberg), DRK KV Rügen-Stralsund e.V. (in Stralsund, 
Bergen, Saßnitz, Baabe, Garz, Kluis und Binz), ASB Regionalverband Nord-Ost (in Stralsund, 
Schlemmin, Prerow sowie der Nebenstandort der Rettungswache Prerow in Zingst) und die JUH 
(in Altenkirchen und Vitte) betrieben. 

Alle durch die Leistungserbringer erbrachten Einsätze werden über den Eigenbetrieb Rettungs-
dienst des Landkreises Vorpommern-Rügen bei den Kostenträgern abgerechnet. 

Vermögens- und Finanzlage 

Der Eigenbetrieb Rettungsdienst verfügt über keine eigenen Grundstücke, Gebäude und bauliche 
Anlagen. Anlagen im Bau sowie geleistete Anzahlungen bestanden am Bilanzstichtag nicht. 

Zum 31.12.2020 beträgt die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes 22,5 %. 

Rücklagen bestehen wie im Vorjahr in Höhe von T€ 2.411,5.  

Die Rückstellungsbeträge sind mit T€ 7.242,4 gegenüber dem Vorjahr erheblich gestiegen. 

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt T€  6.346,6. 

Die Zunahme des Cash Flow resultiert überwiegend aus der im Geschäftsjahr 2020 erfolgten Er-
höhung der Benutzungsentgelte durch die Kostenträger. 

Liquiditätsprobleme haben sich im Berichtsjahr nicht ergeben. 
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Investitionen wurden im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von T€ 1.820,9 für Fahrzeuge sowie für Ein-
richtungen und Ausstattungen getätigt.  

Im Jahr 2020 wurden neun neue Fahrzeuge beschafft. Es handelt sich dabei um 4 Rettungswa-
gen, 1 Krankentransportwagen und 4 Notarzteinsatzfahrzeuge. Der Gesamtwert der Fahrzeuge 
beträgt T€ 886,1 und wird durch Darlehen mit einer Laufzeit von jeweils 60 Monaten finanziert.  
Weitere für 2020 geplante Fahrzeugbeschaffungen können auf Grund von sehr langen Lieferzei-
ten und Ausschreibungsmodalitäten erst in 2021 getätigt werden. 

Ertragslage 

Das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem negativen Ergebnis von 2.871,2 T€. Dieses negative 
Ergebnis ist einmalig beeinflusst durch die Umstellung der Bilanzierung der kumulierten Über-
schüsse der Vorjahre und des Jahres 2020. Die Krankenkassen als Kostenträger des Rettungs-
dienstes haben darauf hingewiesen, dass diese Überschüsse dem Eigenbetrieb nicht zustehen, 
sondern diesbezüglich eine Rückzahlungsverpflichtung besteht. Dementsprechend muss in ent-
sprechender Höhe eine Rückstellung ausgewiesen werden. Rechtsgrundlage dafür ist § 5 Abs. 4 
des Vertrages mit den Krankenkassen, aus dem hervorgeht, dass Überschüsse eines Jahres in 
den folgenden Jahren entgeltmindernd in den Vertragsverhandlungen berücksichtigt werden 
(Fehlbeträge dementsprechend entgelterhöhend) - diese Vertragspassage resultiert aus dem in § 
12 Abs. 1 Rettungsdienstgesetz Mecklenburg-Vorpommern (RDG) verankerten Kostendeckungs-
prinzip. In Höhe der aufgelaufenen Überschüsse der Jahre bis einschließlich 2020 (7.524,4 T€) 
abzüglich der dem Eigenbetrieb zustehenden Eigenkapitalverzinsung von 450,0 T€ (50,0 T€ p.a. 
seit 2012) wurde eine Rückstellung gebildet mit somit insgesamt 7.074,4 T€. Die Rückstellungs-
bildung erfolgte zu Lasten des sonstigen betrieblichen Aufwandes, soweit sie auf Überschüssen 
der Vorjahre bis einschließlich 2019 beruht (2.921,2 T€) und zu Lasten der Erträge aus Leistun-
gen, soweit sie auf dem Überschuss des Jahres 2020 beruht (Minderung der Erträge aus Leistun-
gen, da diese zu einer Überdeckung der Aufwendungen des Jahres 2020 geführt haben; 4.153,2 
T€). Damit entstand im Jahr 2020 ein Fehlbetrag von 2.871,2 T€, der die Überschüsse der Vor-
jahre und des Jahres 2020 ausgleicht. Ohne diese Rückstellungsbildung hätte sich ein Über-
schuss i.Hv. 4.203,2 T€ ergeben, die Erträge aus Leistungen hätten sich auf 32.547,8 T€ belaufen. 
Damit liegt das Ergebnis über dem aus dem Vorjahr prognostizierten Jahresfehlbetrag. 

Die Erträge aus Leistungen (vor Verrechnung der Kostenüberdeckung) setzten sich im Jahr 2020 
wie folgt zusammen: 

Rettungstransportwagen (RTW) 24.259 T€ 
Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) 6.974 T€ 
Krankentransportwagen (KTW) 1.306 T€ 
Notarztwagen (NAW) 8 T€ 
Gesamtsumme 32.547 T€ 

Im Jahr 2020 wurden insgesamt 45.668 Einsätze bei den Kostenträgern abgerechnet. 
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Für die Benutzung der Rettungsmittel wurden mit den Kostenträgern für 2020 folgende Benut-
zungsentgelte vertraglich vereinbart: 

Benutzungsentgelte 

 01.01.2020 – 
31.07.2020 

 01.08.2020 - 
31.12.2020 

KTW 142,00 EUR 209,00 EUR 
RTW 790,00 EUR 981,00 EUR 
NEF 570,00 EUR   677,00 EUR 
NAW 920,00 EUR 1000,00 EUR 

Die Anzahl der abgerechneten Einsätze hat sich wie folgt entwickelt: 

2019 2020 

Krankentransportwagen 6.656 6.417 

Rettungstransportwagen 29.075 27.811 
Notarzteinsatzfahrzeuge 11.501 11.430 
Notarztwagen 8 9 

Abgerechnete Einsätze insgesamt: 47.240 45.667 

Demnach ist die Anzahl der abgerechneten Einsätze in 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 1.573 

gesunken. Dieser Rückgang ist weitgehend auf die SARS-CoV-2-Pandemie zurückzuführen. Be-

sonders in den Monaten März bis Mai 2020 wurde ein beachtlicher Rückgang der Einsatzzahlen 

registriert. Seit dem Monat Juni 2020 befanden sich die Einsatzzahlen wieder auf einem gewöhn-

lichen Niveau. Der Eigenbetrieb reagierte auf die Situation. Mit den Landesverbänden der Sozial-

leistungsträger wurde ab dem 1. August 2020 eine Erhöhung der Benutzungsentgelte vereinbart, 

um das Defizit bis zum Jahresende auszugleichen. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass sich 

die Einsatzzahlen sowie der Verbrauch von Infektionsschutzmaterialien durch eine ungünstige 

Entwicklung des Infektionsgeschehens durch das SARS-CoV-2 Virus weiter verändern könnten. 

Die Entwicklung der Vollkräfte und der Personalkosten des Eigenbetriebes zeigt folgendes Bild: 

2019 2020 Veränderung 
Vollkräfte (Anzahl) 73 75 2 
Löhne und Gehälter T€ 3.650,5 3.963,1 312,6 

Sozialabgaben u. Altersversorgung T€ 865,2 826,9 -38,3
Personalkosten gesamt T€ 4.515,7 4.790,0 274,3
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Der Anstieg der Personalkosten ist auf die Einstellung von zwei Vollkräften und auf tarifliche Ent-

gelterhöhungen zurückzuführen.  

Plan-Ist-Vergleich 2020 

PLAN in T€ IST in T€ 
Abweichung in 

T€ 
Erträge aus Leistungen 28.805,4 28.394.6 -410,8
Sonstige betriebliche Erträge 8,0 47.6 39,6
Zinserträge 0,0 0,0 0,0 
Erträge aus der Auflösung Sonderposten 0,0 7.9 7,9 
Personalkostenerstattung 0,0 157.2 157,2 

28.813,4 28.607,3 -206,1

Materialaufwand  
(Kfz, Gebäude, Sanitätsmaterial) 1.318,7 1.079,8 -238,9
Personalaufwand 4.729,1 4.790.0 60,9
Sonst. betriebliche Aufwendungen 20.990,7 23.998.4 3.007,7 
Abschreibungen 1.625,0 1.256.4 -368,6

28.663,5 31.124,6 2.461,1 

Zinsaufwendungen 91,9 36.3 -55,6

Die Erträge aus Leistungen weichen nur unwesentlich von den geplanten Erlösen ab. 

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die Beschaffung von neuen Rettungsfahrzeugen für den Rettungs-

dienstbereich Landkreis Vorpommern-Rügen. Bis zum 31.08.2021 umfasste die Beschaffung 9 

Rettungswagen (1.236,1 T€).  

Die Finanzierung der Fahrzeuge erfolgt über Darlehensverträge mit einer Laufzeit von jeweils 

60 Monaten.  

Im Personalbereich wurde die Zusammenarbeit mit Auszubildenden der Bundeswehr zum/zur 

Notfallsanitäter/in weitergeführt. Diese wurden als Rettungssanitäter eingesetzt und somit krank-

heits- oder urlaubsbedingte Personalausfälle ausgeglichen.     

Entwicklung, Risiko- und Chancenbericht 
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Die Betriebsstruktur des Eigenbetriebes Rettungsdienst sowie die vertraglichen und rechtlichen 

Grundlagen lassen für den zukünftigen Zweijahresprognosezeitraum eine stabile Aufgabenerfül-

lung und eine günstige Geschäftsentwicklung erwarten.  

Der aktuell gültige Vertrag über die Entgelte im Rettungsdienst zwischen dem Landkreis Vorpom-

mern-Rügen und den Landesverbänden der Sozialleistungsträger mit Laufzeitbeginn vom 

01.01.2020 wurde den Ansprüchen der Kostenträger sowie des Eigenbetriebes entsprechend ge-

staltet und ist durch eine interessengerechte Flexibilität gekennzeichnet. 

Grundvoraussetzung für die zukünftige Liquidität des Eigenbetriebes Rettungsdienst bleibt wei-

terhin eine zeitnahe Abrechnung der rettungsdienstlichen Leistungen mit den Kostenträgern des 

Rettungsdienstes. 

Die gewählte Vertragsform mit den Leistungserbringern wirkt sich weiter positiv auf die sparsame 

Wirtschaftsführung des Eigenbetriebes aus und gewährleistet eine bedarfsgerechte Aufgabener-

füllung unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben. 

Das Ziel des Eigenbetriebes ist es, einen qualitativ sehr hochwertigen Rettungsdienst durchzu-

führen, dessen Kosten sich insbesondere im Personalbereich an den tariflichen Vorgaben orien-

tiert und der die arbeits- und arbeitszeitrechtlichen Vorschriften umsetzt. Die Versorgung der Not-

fallpatienten erfolgt stets bedarfsgerecht und muss dem allgemein anerkannten Stand der medi-

zinischen Erkenntnisse entsprechen. 

Bestandsgefährdende Risiken, die sich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus-

wirken bestanden am Bilanzstichtag, 31.12.2020 nicht.  

Prognosebericht 

Für die Benutzung der vom Vertrag erfassten Rettungsmittel wurden für das laufenden Wirt-
schaftsjahr 2021 folgende Benutzungsentgelte vereinbart: 

Benutzungsentgelte 

01.08.2020 - 
 31.12.2020 

 ab 01.01.2021 

KTW 209,00 EUR 158,00 EUR 
RTW 981,00 EUR 816,00 EUR 
NEF 677,00 EUR  571,00 EUR 
NAW 1000,00 EUR 950,00 EUR 



Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen 

Anlage 5 Seite 6 

Die Anzahl der abgerechneten Einsätze vom 01.01.-31.07.2021 im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum stellt sich wie folgt dar: 

2020 2021 

Krankentransportwagen 3.581 3.578 

Rettungswagen 15.697 16.120 

Notarzteinsatzfahrzeug 6.494 6.536 

Notarztwagen 7 3 

Gesamt 25.779 26.237 

Erlöse in € 16.707.827,81 17.526.679,75 

Nach unserer Hochrechnung würden sich demnach bis zum Jahresende 2021 Erlöse von ca. 

30.050 T€ ergeben, welche einem Plankostenvolumen von ca. 32.360 T€ gegenüberstehen. Dem-

zufolge ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass der Eigenbetrieb Rettungsdienst das 

Geschäftsjahr 2021 mit einem Defizit von ca. 2.310 T€ abschließt. Für den Ausgleich des Defizites 

werden die oben beschriebenen Rücklagen verwendet. Des Weiteren werden entsprechende Ent-

geltanpassungen im weiteren Verlauf der Verhandlungen mit den Kostenträgern vereinbart.    

Ribnitz-Damgarten, 31. August 2021 

Steffen Albrecht 

Betriebsleiter 

gez. Steffen Albrecht
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen, Ribnitz-Damgarten 

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen, Rib-

nitz-Damgarten, - be stehend aus der Bi lanz zum 31. Dezember 2020 und der Ge winn- und Ver lust rech nung für

das Ge schäfts jahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezem ber 2020 so wie dem An hang, ein schließ lich der

Dar stel lung der Bi lan zie rungs- und Be wer tungs me tho den – ge prüft. Dar über hin aus ha ben wir den La ge be richt

der Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpom mern-Rügen, Rib nitz-Damgarten, für das Ge schäfts-

jahr vom 1. Ja nuar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ge prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Anforderungen der Ret-

tungsdienst-Buchführungsverordnung sowie den Anforderungen der Eigenbetriebsverordnung des Lan des

Mecklenburg-Vorpommern i.V.m. den einschlägigen deut schen für Ka pi tal ge sell schaften gel ten den han-

delsrechtlichen Vorschriften und vermit telt un ter Be ach tung der deut schen Grund sät ze ord nungs mä ßi ger

Buch füh rung ein den tat sächli chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Ver mö gens- und Fi nanz lage

des Ei gen betriebs zum 31. Dezember 2020 so wie seiner Er trags lage für das Ge schäftsjahr vom 1. Janu ar

2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In

al len we sentli chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab schluss, ent spricht

den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern und stellt die Chan-

cen und Ri si ken der zu künf ti gen Ent wick lung zu tref fend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu kei nen Ein wen dun gen ge gen die Ord-

nungsmä ßig keit des Jahresabschlusses und des Lageberichts und der wirt schaftli chen Ver hältnisse ge führt

hat.
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Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist

im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben un-

sere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage

für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und

den La ge be richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften

der Rettungsdienst-Buchführungsverordnung sowie der Eigenbetriebsverordnung des Landes

Mecklenburg-Vorpommern in allen wesentlichen Belangen ent spricht, und da für, dass der Jahresabschluss un-

ter Be ach tung der deut schen Grund sätze ord nungs mäßi ger Buch füh rung ein den tat säch li chen Ver hältnis sen

ent sprechen des Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Fer ner sind die ge-

setzli chen Ver treter ver ant wort lich für die inter nen Kontrol len, die sie in Über ein stim mung mit den deut schen

Grund sätzen ord nungs mäßi ger Buch füh rung als not wen dig be stimmt ha ben, um die Auf stel lung ei nes Jahres-

abschlus ses zu er mögli chen, der frei von we sentli chen – beab sich tigten oder un be ab sich tigten – fal schen Dar-

stel lun gen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fä hig keit

des Eigenbetriebs zur Fortführung der Tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver ant wor tung,

Sach ver halte in Zusammenhang mit der Fortführung der Tätigkeit, so fern ein schlä gig, an zuge ben. Dar über hin-

aus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rech nungsle gungs grund satzes der Fort füh rung der

Tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege ben heiten entge genstehen.
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss im Einklang steht, den Vorschriften der Rettungsdienst-Buchführungsverordnung sowie der

Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern entspricht und die Chan cen und Ri si ken der

zu künf ti gen Ent wick lung zu tref fend dar stellt. Fer ner sind die ge setzli chen Ver treter ver ant wortlich für die Vor-

keh run gen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwen dig er achtet ha ben, um die Auf stellung eines La ge-

be richts in Über ein stim mung mit den an zuwen den den deut schen ge setzli chen Vorschriften  der Rettungs-

dienst-Buchführungsverordnung sowie der Eigenbetriebsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu

er mög li chen, und um aus rei chen de ge eig nete Nach weise für die Aus sa gen im La ge be richt er brin gen zu kön-

nen.

Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigen-

betriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

treffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung

stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die

auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen

von Adressaten beeinflussen.
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhal tung. Dar-

über hinaus 

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – fal scher

Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reak-

tion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Dar stellungen

nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrüge risches Zu-

sammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Au-

ßerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungsle-

gungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten

Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewand-

ten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gege-

benheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Tätig-

keit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht,

sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prü-

fungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Da tum

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegeben heiten

können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Tätigkeit nicht mehr fortführen kann.
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· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließ lich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er trags-

lage des Eigenbetriebs vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten

Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir da-

bei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge leg-

ten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten An-

gaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben so-

wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid bares

Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeit-

planung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im in ter nen

Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
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Anlage 6

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Erweiterung des Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V,

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen des Eigenbetriebs i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HgrG im Ge-

schäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG M-V haben wir in

dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte

bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-

betriebs Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung

der Abschlussprüfung nach § 53 HgrG (IDWPS 720), Fragenkreise 1 1 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragen-

kreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass ge-

ben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der

gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Rostock, 18. Oktober 2021

;: l!l;i l
:!^M

Norbert Klamt
Wirtschaftsprüfer

WIKOMAG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Vorpommern-Rügen 
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Entwicklung der Darlehen im Geschäftsjahr 2020 

Kennzeichen Kraftfahrzeug Beginn Ende Vertrag Kaufpreis 
Stand 

01.01.2020 Zugänge Tilgung 
Stand am 

31.12.2020 Zinsen 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Kennzeichen Kraftfahrzeug Beginn Ende Vertrag Kaufpreis 
Stand 

01.01.2019 Zugänge Tilgung 
Stand am 

31.12.2019 Zinsen 
VR-RD 130 MB Vito 116 CDI 01.05.2014 01.04.2020 599-2229209-1327325-1-1 65.152,50 9.958,62 9.958,62 0,00 60,63 
VR-RD 140 MB Vito 116 CDI 01.05.2014 01.04.2020 599-2229209-1327326-1-1 65.152,50 9.958,62 9.958,62 0,00 60,63 
VR-RD 530 MB Vito 116 CDI 01.06.2014 01.04.2020 599-2121921-1328267-1-1 65.152,50 9.958,62 9.958,62 0,00 60,63 
RDG-RD 300 MB Sprinter 516 CDI 01.06.2014 01.04.2020 599-2121921-1331293-1-1 126.583,61 20.996,67 20.996,67 0,00 146,69 
RDG-RD 330 MB Vito 116 CDI 01.06.2015 01.05.2021 599-2121921-1369319-1-1 68.062,43 16.766,65 11.786,36 4.980,29 225,64 
RDG-RD 500 MB Sprinter 519 CDI 01.06.2016 01.05.2021 599-2121921-1407753-1-1 131.211,24 38.208,67 26.879,64 11.329,03 420,36 
VR-RD 220 MB Sprinter 313 CDI 01.12.2016 14.12.2021 599-2499117-1431853-1-1 83.997,57 33.078,51 17.106,39 15.972,12 485,61 
RÜG-QQ 9 MB Sprinter 316 CDI 01.12.2016 14.12.2021 599-2499117-1431852-1-1 98.706,72 38.769,49 20.066,94 18.702,55 513,06 
RÜG-QQ 20 MB Sprinter 316 CDI 01.12.2016 14.12.2021 599-2499117-1431854-1-1 98.706,72 38.769,49 20.066,94 18.702,55 513,06 
VR-RD 200 MB Sprinter 516 CDI 06.01.2017 01.12.2021 599-2499117-1436706-1-1 133.060,77 54.426,78 26.994,53 27.432,25 677,47 
RDG-RD 200 MB Sprinter 519 CDI 06.01.2017 01.12.2021 599-2499117-1436703-1-1 131.450,93 53.766,93 26.667,51 27.099,42 668,49 
VR-RD 300 MB Sprinter 519 CDI 06.01.2017 01.12.2021 599-2499117-1436725-1-1 133.060,77 54.426,78 26.994,53 27.432,25 677,47 
VR-RD 850 Audi A4 2,0 TDI quattro 07.11.2017 01.10.2022 599-2121921-1469845-1-1 60.540,50 35.016,45 12.119,85 22.896,60 624,15 
RÜG-QQ 7 MB Sprinter 316 CDI  01.09.2015 01.08.2021 599-2121921-1381986-1-1 96.618,37 27.790,21 16.576,33 11.213,88 355,67 
GMN-RD 600 MB Sprinter 519 CDI 01.03.2016 29.03.2021 599-2121921-1399532-1-1 131.211,24 31.559,85 27.011,80 4.548,05 336,20 
VR-RD 100 Sprinter 519 CDI 01.03.2016 29.03.2021 599-2121921-1399404-1-1 141.240,98 33.888,79 29.008,59 4.880,20 331,41 
VR-RD 320 Sprinter 313 CDI 01.03.2016 29.03.2021 599-2121921-1399553-1-1 82.193,24 19.875,18 17.006,56 2.868,62 249,44 
GMN-RD 800 MB Sprinter 519 CDI 01.02.2017 01.01.2022 599-2499117-1437794-1-1 136.715,72 58.116,34 27.673,04 30.443,30 670,96 
RÜG-QQ 21 Sprinter 316 CDI 01.01.2017 31.12.2021 118-2121921-503 98.355,19 39.342,07 19.671,04 19.671,03 358,02 
RDG-RD 100 Sprinter 519 CDI 01.01.2017 31.12.2021 118-2121921-500 136.765,02 54.706,02 27.353,00 27.353,02 497,83 
RDG-RD 130 Vito 116 CDI FD 4x4 01.01.2017 31.12.2021 118-2121921-501 69.983,85 27.994,05 13.996,60 13.997,45 254,75 
RÜG-QQ 12 Sprinter 316 CDI KA 01.01.2017 31.12.2021 118-2121921-502 98.355,19 39.342,07 19.671,04 19.671,03 358,02 
RDG-RD 230 Vito 4x4 116 CDI 01.07.2017 26.07.2022 599-2499117-1457553-1-1 71.264,83 36.432,84 14.348,65 22.084,19 615,35 
RDG-R 150 MB Sprinter 519 CDI 01.05.2018 03.05.2023 599-2121921-1491699-1-1 149.488,80 100.595,57 29.731,65 70.863,92 1.108,35 
GMN-RD 700 MB Sprinter 519 CDI 01.05.2018 03.05.2023 599-2121921-1491707-1-1 149.488,80 100.595,57 29.731,65 70.863,92 1.108,35 
VR-RD 400 MB Sprinter 519 CDI 01.05.2018 03.05.2023 599-2121921-1491678-1-1 149.488,80 100.595,57 29.731,65 70.863,92 1.108,35 
RÜG QQ 18 MB Sprinter 316 CDI 01.05.2018 08.05.2023 599-2121921-1491690-1-1 98.305,85 66.259,65 19.525,69 46.733,96 874,31 
RÜG QQ 19 MB Sprinter 316 CDI 01.05.2018 08.05.2023 599-2121921-1491711-1-1 98.305,85 66.259,65 19.525,69 46.733,96 874,31 
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Kennzeichen Kraftfahrzeug Beginn Ende Vertrag Kaufpreis 
Stand 

01.01.2020 Zugänge Tilgung 
Stand am 

31.12.2020 Zinsen 
EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

Kennzeichen Kraftfahrzeug Beginn Ende Vertrag Kaufpreis 
Stand 

01.01.2019 Zugänge Tilgung 
Stand am 

31.12.2019 Zinsen 
RÜG-QQ 101 MB Sprinter 316 CDI 01.05.2018 08.05.2023 599-2121921-1491710-1-1 98.305,85 66.259,65 19.525,69 46.733,96 874,31 
RÜG-QQ 112 MB Sprinter 314CDI 01.05.2018 08.05.2023 599-2121921-1491651-1-1 77.268,26 52.158,12 15.331,90 36.826,22 784,10 
VR-R 130 NEF MB Vito 01.06.2018 26.06.2023 599-2121921-1496820-1-1 72.590,00 50.171,39 14.363,51 35.807,88 792,49 
GMN-RD 830 NEF MB Vito 01.06.2018 26.06.2023 599-2121921-1496819-1-1 72.590,00 50.171,39 14.363,51 35.807,88 792,49 
VR-AS 200 MB Sprinter 519 CDI 01.09.2018 09.09.2023 599-2121921-1505909-1-1 153.510,00 113.373,03 30.394,15 82.978,88 1.273,85 
RDG-RD 310 MB Sprinter 519 CDI 01.09.2018 09.09.2023 599-2121921-1505908-1-1 153.510,00 113.373,03 30.394,15 82.978,88 1.273,85 

RÜG-QQ 31 
NEF VW Touareg V6 TDI 
3,0 l 01.11.2018 21.11.2023 599-2121921-1513891-1-1 87.002,95 67.165,47 17.129,26 50.036,21 942,74 

RÜG-QQ 24 
NEF VW Touareg V6 TDI 
3,0 l 01.11.2018 21.11.2023 599-2121921-1517225-1-1 87.002,95 67.165,47 17.129,26 50.036,21 942,74 

RÜG-QQ 23 
NEF VW Touareg V6 TDI 
3,0 l 01.11.2018 21.11.2023 599-2121921-1517226-1-1 87.002,95 67.165,47 17.129,26 50.036,21 942,74 

RÜG-QQ 30 MB Sprinter 316 CDI  01.02.2015 01.01.2021 599-2121921-1354813-1-1 97.237,66 18.284,27 16.865,36 1.418,91 186,64 
VR-RD 145 MB Vito 116 CDI 22.05.2020 01.04.2025 599-2121921-1572482-1-1 76.958,70 0,00 76.958,70 10.089,21 66.869,49 510,79 
RDG-R 330 MB Vito 116 CDI 22.05.2020 01.04.2025 599-2121921-1572481-1-1 76.958,70 0,00 76.958,70 10.089,21 66.869,49 510,79 
RÜG-QQ 5 MB Sprinter 313 CDI 01.04.2015 01.03.2021 599-2121921-1363004-1-1 77.019,06 16.746,33 13.364,34 3.381,99 207,66 
RDG-RD 400 MB Sprinter 316 CDI 01.06.2015 01.05.2020 599-2121921-1369202-1-1 121.421,82 10.508,72 10.508,72 0,00 46,28 
RDG-AS 500 MB Sprinter 519 CDI 27.08.2020 01.07.2025 599-2121921-1580858-1-1 143.555,14 0,00 143.555,14 11.903,45 131.651,69 306,55 
RDG-RD 110 MB Sprinter 519 CDI 27.08.2020 01.07.2025 599-2121921-1580857-1-1 143.555,14 0,00 143.555,14 11.903,45 131.651,69 306,55 
RÜG-QQ 15 MB Sprinter 314 CDI 01.12.2020 01.11.2025 599-2121921-1590901-1-1 92.219,28 0,00 92.219,28 1.582,00 90.637,28 0,00 
GMN-RD 820 MB Sprinter 314 CDI 01.10.2019 17.10.2024 599-2121921-1551744-1-1 100.658,78 95.619,28 19.694,93 75.924,35 1.005,07 
GMN-RD 620 MB Sprinter 314 CDI 01.10.2019 17.10.2024 599-2121921-1551746-1-1 100.658,78 95.619,28 19.694,93 75.924,35 1.005,07 
GMN-R 530 MB Vito 116 CDI 22.05.2020 01.04.2025 599-2121921-1572445-1-1 76.958,70 0,00 76.958,70 10.089,21 66.869,49 510,79 
VR-RD 500 VW T5 TDI 01.06.2015 01.05.2021 599-2229209-1369098-1-1 86.153,29 21.172,89 14.887,30 6.285,59 268,70 
RDG-RD 950 MB Vito 116 CDI 01.06.2019 18.06.2024 599-2121921-1541792-1-1 65.652,03 58.127,63 12.827,44 45.300,19 780,56 
RDG-RD 220 MB Sprinter 519 CDI 01.06.2019 16.06.2024 599-2121921-1541846-1-1 175.595,27 155.334,11 34.636,49 120.697,62 1.243,51 
GMN-RD 750 MB Sprinter 519 CDI 01.06.2019 16.06.2024 599-2121921-1541701-1-1 175.595,27 155.334,11 34.636,49 120.697,62 1.243,51 
RDG-RD 120 MB-Sprinter 416 CDI 01.07.2019 18.07.2024 599-2121921-1542597-1-1 158.734,10 143.013,79 31.267,93 111.745,86 1.192,07 

5.626.335,17 2.634.219,14 610.205,66 1.019.919,35 2.224.505,45 32.179,06 



Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1.Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaffsprüfem
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberalung, Beratungen in wjrfschaftjichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist,

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herieiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt, im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Aufiragsbedingungen auch diesen Dntten
gegenüber.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftspräfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeifsergebnissen — sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gäbe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpfiichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
berzu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.
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2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
mng. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis"
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
bemflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungs pflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Infomna-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Untedagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vailstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4, Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirts chafts p rü fers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Uber-
nähme von Organfunktionen und für Angebote, Auftrags auf eigene Rech-
nung zu übernehmen,

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
häng ig keits Vorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirts chafts prüfe r zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

S. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind um/erbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbmdlich.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht vcn einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzanspräche bestehen, gili Nr. 8.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtig keiten, wie Z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außeping (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wrtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, g 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkejt anvertraut oder bekannt werden. Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftspriifer wird bei der Verarbeitung von personen bezogene n
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9.Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbesctiränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzel verträgliche Haftungsbeschrankung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schaden sersatza n spräche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verietzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie van Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach g 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlassig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspmchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnjs Ansprüche aus einer fahrfässigen Pfiichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

ETLWP-Gruppe | 4342461 ] 550

Anlage 13



(S) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pfiichtverietzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfa!! umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
Verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichlverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder Wirtschaft] i ehe m Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschafte p rüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversichemngssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
Prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersafzan spräche, die auf vorsätzliches Verhalten zurilckzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 PradHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigung svermerk nicht weiten/erwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschafte prüfe r durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wiffschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvemierk nicht weiten/erwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verfangen des
Wirtschafts prüf ers den Widerruf bekanntzugeben,

(3) Der Auftraggeber hat Anspmch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeteistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerii-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän"
dig zugrunde zu legen; dies gi!tauch fürBuchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte U n rieh t ig keifen hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung van Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftspriifer alle für die Wahrung von Fristen wesenllichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass

dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht,

(3) Mangels einer anderweitigen schrifüichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatüng folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Kärperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c} Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
untera} und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerde verfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der WirtschaFtsprüfer berücksichtigt bei den vargenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels andenweitjger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs, 3 Buchst, d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverardnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere a[s die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden,

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kärper-
schaftsteuer, Gewerbes teuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie

aller Fragen der Umsatzsfeuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, Z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapjtah/erkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und derVerwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachlliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
Wandlungen, Kapitaterhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mait erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftspmfer hat neben seiner Gebühren-oder Hanorarfordemng
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-

ersatz verfangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Anspräche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprijfers auf Vergütung und Auslagenersaiz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtscliaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
Sprüche gilt nur deutsches Recht.

ETLWP-Gruppe | 4342461 [ 550




